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[1679 Juni 1 . ]

[BEREINIGUNG DER GERICHTSHERRLICHKEITEN HEMBRUNN UND ANGLIKON IN
DEN FREIEN AEMTERN] 1

s . ah  75/3 ab : "mag ein Gmeindt Zwingen undt bäanen " bis zum Schluss.

Zusätzlich folgt hier noch : "Votget hiemit die Undermarckhung beyder Zwin-„2
gen .

1 ) Diese Herrschaften waren ab 1678 im Besitze von Gerichtsherr Beat
Jakobi.  Zurlauben , der daraus ein Fideikommiss schuf.

2 ) s . AH 75/3 Anm. 5

Unvollständige Abschrift von AH 75/3 , von anderer Hand als AH 75/3.
AH 75 , 6- 7 - Blatt 7V leer
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